2. Grundlagen der Rechnungslegung und der Hintergrund zum

TAB

2.1. Funktionen der kapitalmarktorientierten Rechnungslegung

Eine grundlegende Funktion der kapitalmarktorientierten Rechnungslegung liegt in der
Unterstiitzung eines funktionierenden Kapitalmarkts. Kapitalmarktteilnehmer benoti-
gen fiir die Einschétzung geplanter Investitionen Informationen. Ohne diese Informati-
onen, welche durch die Rechnungslegung bereitgestellt werden, ist eine Einschitzung
bzw. Prognose der Vorteilhaftigkeit geplanter Investitionen nur erschwerend méglich.
In diesem Sinn tragt die Rechnungslegung dazu bei, die Allokationseffizienzfunktion
des Kapitalmarkts zu unterstiitzen.”® Diese rekurriert sich in dem Ziel, das Kapital in
die bestmogliche Investition zu lenken und somit den zukiinftigen Zahlungsstrom zu
optimieren.”’ Fiir die Rechnungslegung ist es daher unabdingbar, mit Hilfe der ent-
sprechenden Rechnungslegungsstandards manipulationsfreie Informationsvermittlung
zu gewihrleisten.

Neben dieser Funktion hat die kapitalmarktorientierte Rechnungslegung ebenfalls zum
Ziel, Agency-Konflikte zu vermindern. Diese resultieren aus der Prinzipal-Agenten-
Beziehung, wobei dem Investor die Funktion des Prinzipals und dem Management die
des Agenten zukommt.*® Investoren iiberlassen dabei das investierte Kapital dem Ma-
nagement im Vertrauen darauf, dass dieses das Kapital moglichst renditeoptimierend
einsetzt. Folglich besteht fiir das Management aufgrund von Informationsasymmetrien
der Anreiz, das von den Investoren iiberlassene Kapital nicht optimal einzusetzen.
Dieser Moral Hazard kann z.B. durch iiberhdhte Lohnzahlungen an das Management
infolge einer zu positiven Darstellung des Jahresabschlusses zum Ausdruck kommen.”

Die Investoren sind daher schutzbediirftig.30 Die Rechnungslegung iibernimmt in die-

% Voraussetzung der Allokationseffizienz ist die Informationseffizienz von Kapitalmirkten. Grundlegende

Untersuchungen bietet Fama (1970), S. 415: Er stellt fest, dass die Informationseffizienz in drei Hierar-
chien differenziert werden kann: Die strenge, halbstrenge und schwache Informationseffizienz. Dabei wer-
den bei Kapitalmérkten mit halbstrenger Informationseffizienz bereits alle 6ffentlich verfiigbaren Informa-
tionen verwendet, insbesondere Rechnungslegungsinformationen.

2 Vgl. Moxter (1966), S. 38.

Grundlegende Untersuchungen zu den Agency Problematiken bietet Jensen/Meckling (1976), S. 308.

Dabei existieren neben eigenkapitalbedingten auch fremdkapitalbedingte Agency-Probleme. Um an bessere

Kreditkonditionen zu gelangen, kann das Management versuchen, mit Hilfe einer positiveren Darstellung

der Bilanz Debt Covenants zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Siehe hierzu Kapitel 3.2.3.1.2.

30 vgl. Moxter (2003), S. 5-6.

T. Jaskolski, Akquisitionsmethode und Bewertung immaterieller Vermogenswerte,
DOI 10.1007/978-3-658-01066-9 2, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2013
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ser Beziehung auch eine Rechenschaftsfunktion und kann Agency-Problematiken ein-
ddmmen, indem sie das Management verpflichtet, die Eigentiimer iiber die Verwen-
dung ihres Vermdgens zu informieren (sog. Stewardship®').*?

Dem entgegen verursacht die Erstellung von Rechnungslegungsinformationen Kosten.
Insofern entsteht eine wechselseitige Beziehung zwischen den Kosten fiir die Generie-
rung und dem Nutzen von Rechnungslegungsinformationen. Auch ist nicht immer ga-
rantiert, dass die Vorgabe eines allgemeinen Standardwerks den zu priferierenden In-
teressensaustausch zwischen den Vertragsparteien zur Folge hat.” Erschwert wird die-
se Problematik durch die Tatsache, dass kapitalmarktorientierte Unternehmen eine
Vielzahl von beteiligten Personen mit Informationen versorgen miissen. Deren Interes-
sen sind, wenn iiberhaupt, nur in Ausnahmefallen vollstdndig gleichgerichtet. Zwangs-
laufig muss die Rechnungslegung mit dem Nachteil, nicht allen Interessenten gerecht
zu werden, an einer Interessengruppe ausgerichtet werden. Im Rahmen der kapital-
marktorientierten Rechnungslegung riicken dabei die professionellen Investoren bzw.
Eigenkapitalgeber in den Vordergrund, da diese aus Sicht des Kapitalmarkts besonders
informationsbediirftig sind.** In diesem Zusammenhang ist einerseits die Funktion
prognosefahige Informationen darzustellen, andererseits die Funktion der Rechen-
schaft zu erfiillen. Die Prognose von Daten beinhaltet jedoch immer ein nicht zu unter-
schitzendes Mass an Annahmen. Somit werden Ermessenspielriume flir den Bilan-
zersteller eroffnet, welche die Verlésslichkeit begrenzen. An diesem Punkt muss die
Rechenschaftsfunktion eingreifen, um eine ausreichende Verlédsslichkeit zu garantie-
ren. Schliesslich kann nur durch die Begrenzung von Ermessenspielrdumen und einer
objektiv nachpriifbaren Jahresabschlusserstellung gewiéhrleistet werden, dass Informa-

tionen aus der Rechnungslegung niitzlich sind. ™

' Der Begriff Stewardship wird in der Literatur nicht einheitlich verwendet, fiir detaillierte Ausfiihrungen

siche Berndt (2005), S. 19.

Ohne Rechenschaftsfunktion wiirden Investoren den potenziellen Anreiz des Managements, das Unterneh-
men besser darzustellen als es tatsichlich ist, antizipieren und einpreisen. Fiir die Ubernahme dieses Risi-
kos erhohen die Investoren ihre Risikopramie mit der Folge sinkender Preise.

3 vgl. Berndt (2005), S. 26.
34

32

Siehe zur Uberarbeitung des Rahmenkonzepts und des Adressatenkreises Fn. 37 und Fn. 42.
3 Vgl. Lopatta (2006), S. 12.
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2.2. Normative Grundlagen der IFRS

Das Grundgeriist der IFRS ist massgeblich durch das Zusammenspiel von Rahmen-
konzept, Standards und den Interpretationen des IFRIC determiniert.”® Das Rahmen-
konzept beinhaltet die konzeptionellen Grundlagen der IFRS und wird als Deduktions-
basis bei neuen Standards, aber auch zur Unterstiitzungen bei Anwendungsfragen der
IFRS, verwendet.’” Die Standards beziehen sich auf den Ansatz, die Bewertung und
den Ausweis einzelner Rechnungslegungsfragen. Die Bedeutung des Rahmenkonzepts
ist gegeniiber den Standards nachrangig.*®

Das Rahmenkonzept definiert in diesem Zusammenhang das grundlegende Ziel der
IFRS, welches darin besteht: ,Informationen iiber die Vermdgens-, Finanz- und Er-
tragslage sowie Verdnderungen in der Vermdgens- und Finanzlage eines Unternch-
mens zu geben, die fiir einen weiten Adressatenkreis bei dessen wirtschaftlichen Ent-
scheidungen niitzlich sind“*’. Diese Informationen sollen den Adressaten bei der Ein-
schitzung des Potenzials zur Generierung kiinftiger Cash Flow von Unternehmen un-
terstiitzen.* Im Weiteren kommt der Informationsfunktion auch die Rechenschafts-
funktion hinzu, da der Jahresabschluss iiber die Ergebnisse des Handelns des Mana-
gements und die Verantwortung iiber das ihm anvertraute Kapital dokumentieren
soll.*!

Unabhéngig von dem im Rahmenkonzept zunéchst weit definierten Adressatenkreis
kanalisieren die IFRS auf die Gruppe der Investoren. Die Rechnungslegung kann, wie
bereits ausgefiihrt, nicht die Informationsbediirfnisse aller Adressaten erfiillen. Inso-
fern ist die Kanalisierung auf eine Gruppe des weiten Adressatenkreises, deren Infor-

mationsbediirfnisse meist deckungsgleich mit denjenigen der anderen Adressaten sind,

% Siehe Achleitner/Behr/Schifer (2009), S. 50: Hierbei wird von einer dreistufigen Ordnung gesprochen.

Das Rahmenkonzept befindet sich derzeit in einer fundamentalen Uberarbeitung zum sog. Conceputal Fra-
mework. Im Rahmen des Conceptual Framework wurden bis dato Kapitel eins ,,The objective of financial
reporting” und Kapitel drei “Qualitative characteristics of useful financial information” verdffentlicht. Da
der Uberarbeitungsprozess noch nicht abgeschlossen ist und weitere Anderungen zu erwarten sind, stehen
zunidchst die Regelungen des Framework i.d.F. von 1989 im Mittelpunkt. Unabhéngig davon wird auch auf
die Neuerungen des Conceptual Framework hingewiesen.

¥ Vgl F.2.

F. 12. Das Conceptual Framework OB 2 prizisiert den Adressatenkreis innerhalb der Zieldefinition: ,to
provide financial information about the reporting entity that is useful to existing and potential investors,
lenders and other creditors in making decisions about providing resources to the entity.”

0 vl IAS 1.71.

41

37

Vgl. F. 14. Die Elemente der Informationsvermittlung im Jahresabschluss sind die Bilanz, zur Darstellung
der Vermdogens- und Finanzlage; die Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Segmentberichterstattung zur
Darstellung der Ertragskraft; die Kapitalflussrechnung zur Ableitung des Cash Flow; und letztendlich der
Anhang fiir weitere Erlauterungen (F. 19 und F. 21).
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zweckmadssig. Die IFRS Rechnungslegung postuliert derweil, dass die Gruppe der In-

vestoren diese Annahme am besten zu erfiillen vermag, da sie Risikokapitalgeber ist.**

2.2.1. Anforderungen der IFRS an entscheidungsrelevante Information

Um dem obersten Gebot der Vermittlung entscheidungsrelevanter Informationen ge-
recht zu werden, fordert das Rahmenkonzept bestimmte Rechnungslegungsprinzipien.
Dabei handelt es sich um die Prinzipien der Unternehmensfortfithrung (Going Con-
cern) und der periodengerechten Gewinnermittlung (Accrual). Ersteres trifft die An-
nahme, dass die Geschéftstitigkeit des Unternehmens auf absehbare Zeit fortbestehen
wird. Erst wenn das Management eine Unternehmungsauflosung plant, gilt das Prinzip
als nicht erfiillt. Insofern werden Vermogenswerte und Schulden zu fortgefiihrten An-
schaffungs- und Herstellungskosten bilanziert, da ihre zukiinftige Verwendung als si-
cher gilt und der aus der Verwendung resultierende Nutzen nicht unter diesem Wert
liegt.** Der Jahresabschluss nach IFRS folgt im Weiteren keiner Einnahmen-
Ausgaben-Rechnung. Insofern fordert das zweite Prinzip die periodengerechte Bildung
von Aufwendungen und Ertrigen.**

Neben den zwei Prinzipien formuliert das Rahmenkonzept vier qualitative Anforde-
rungen zur Sicherung der Informationsvermittlung. Zu diesen zéhlen gem. Rahmen-
konzept die Verstindlichkeit, die Relevanz, die Verldsslichkeit und die Vergleichbar-
keit. Neben diesen vier Primdrgrundsétzen existieren teilweise Sekundérgrundsétze
und Nebenbedingungen.*’

Der Primérgrundsatz der Verstindlichkeit obliegt der Annahme, dass der typische Ad-
ressat iiber angemessene Rechnungslegungs- und Skonomische Kenntnisse verfiigt.
Mit diesen soll es ihm bei entsprechender Sorgfalt méglich sein, die Informationen aus

dem Jahresabschluss leicht zu verstehen. Jedoch berechtigt der Grundsatz nicht, kom-

42 Vgl. F. 10; Jacobi kritisiert diese Unterstellung. Siche Jacobi (2003), S. 54-55. Das Conceptual Framework

BC 1.16 spricht kiinftig von potenziellen und gegenwirtigen Investoren, Kreditgebern und Gléubigern, da
diese die Rechnungslegungsinformationen am dringendsten benétigen (Fn. 39).

Vgl Pellens et al. (2011), S. 122.

4 Siehe sog. Matching Principle F. 95. Im Rahmen des Conceptual Framework wird die Periodenabgrenzung

kiinftig nicht mehr explizit als grundlegendes Rechnungslegungsprinzip behandelt. Im Gegensatz dazu bil-
det das ,,Going Concern“ gem. Conceptual Framework 4.1 eine notwendige Annahme zur Abschlusserstel-
lung.

4 Conceptual Framework QC 4 fasst die vier Primirgrundsitze kiinftig innerhalb der Begriffe ,,Faithful Rep-

resentation* und ,,Relevance® zusammen.
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plexe und relevante Sachverhalte aufgrund der Tatsache, dass diese schwer verstind-
lich sein kénnten, zu eliminieren.*®

Die Relevanz stellt auf die Fahigkeit einer Information ab, eine Erwartungsinderung
beim Adressaten zu verursachen. In diesem Sinne tangiert die Erwartungsédnderung die
wirtschaftliche Entscheidung des Adressaten. Hiervon ist auszugehen, wenn die In-
formation bei der Beurteilung vergangener, aktueller oder kiinftiger Ereignisse hilf-
reich ist. Im Weiteren kann die Information auch einen vergangenen Wert bestitigen
oder korrigieren bzw. Hinweise auf die Fahigkeit des Unternehmens geben, ungiinstige
Situationen zu bewiltigen.”” Verfolgt man diesen Gedanken akribisch weiter, wire
eine Vielzahl an unternehmensinternen Informationen relevant, deren Verdffentli-
chung sowohl aus Wettbewerbs- als auch Kostenaspekten nicht zielfithrend er-
scheint.*® Aus diesem Grund wird der Primérgrundsatz der Relevanz mit dem Sekun-
dérgrundsatz der Wesentlichkeit ergénzt und relativiert. Insofern sind fehlende bzw.
fehlerhafte Informationen in Abhédngigkeit von ihrer Grésse und Auswirkung auf zent-
rale Grossen der Bilanz als wesentlich einzustufen, wenn sie die wirtschaftlichen Ent-
scheidungen des Adressaten beeinflussen.*

Eng verbunden mit dem Grundsatz der Relevanz ist der Grundsatz der Verlésslichkeit,
welcher durch die Sekundérgrundsitze der glaubwiirdigen Darstellung, wirtschaftli-
chen Betrachtungsweise, Neutralitit, Vorsicht und Vollstindigkeit erginzt wird.> Ge-
nerell stuft das Rahmenkonzept Informationen als verldsslich ein, sofern sie frei von
materiellen Fehlern und bewusster Verzerrung sind.”' Eine glaubwiirdige Darstellung
bedingt in diesem Zusammenhang z.B. die Angabe von Wahrscheinlichkeitsverteilun-
gen sehr unsicherer Werte, um auf Fehlerrisiken hinzuweisen. Dabei besitzt der wirt-
schaftliche Gehalt der Information Vorrang, sollte er vom rechtlichen abweichen (Sub-

52 . . e . .
stance over Form).”” Die Neutralitdt fordert, dass Informationen frei von verzerrenden

4 Vgl. F. 25. Innerhalb des Conceptual Framework QC 30-32 stellt die Verstindlichkeit kiinftig einen Sekun-

dargrundsatz dar. Siehe hierzu Pellens et al. (2011), S. 128.
47 Val. F. 26 u. 27 bzw. Conceptual Framework QC 6-10.
% Vagl. Pellens et al. (2011), S. 124.
4 Vgl. IAS 1.29-31 u. F. 30 bzw. Conceptual Framework QC 11.
" Im Rahmen des Conceptual Framework QC 12-16 wird der Grundsatz der Verlisslichkeit nicht mehr expli-
zit angesprochen. Wie oben bereits dargestellt, wird die glaubwiirdige Darstellung als ,,Faithfull Represen-
tation* einen Primédrgrundsatz représentieren, welcher fehlerfreie, neutrale und vollstindige Information
fordert.
1 vgl. F.31.
Vgl. F. 35. Conceptual Framework BC 3.25 sicht das Prinzip der ,,Substance over Form” hingegen als
redundant.
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Einfliissen sind, z.B. einer zu positiven Darstellung. Der Sekundérgrundsatz der Vor-
sicht ist nicht so streng wie im § 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB verankerten Imparitétsprinzip
geregelt. Dies ist u.a. darauf zuriickzufiihren, dass die IFRS im Gegensatz zum HGB
den Gliubigerschutz nicht als priméres Rechnungslegungsziel einstufen.” Die IFRS
zielen mit diesem Grundsatz vielmehr darauf ab, bei der Schétzung ungewisser Sach-
verhalte, ein gewisses Mass an Sorgfalt im Rahmen der Ermessensausiibung walten zu
lassen. Insofern soll eine Unterbewertung der Aktiva oder eine Uberbewertung der
Passiva vermieden werden. Der letzte Sekundérgrundsatz beinhaltet die Vollstdndig-
keit. Dieser ist erfiillt, wenn unter Abwagung von Wesentlichkeit und Kosten/Nutzen
alle Informationen vollstindig abgebildet sind.**

Der letzte Primédrgrundsatz der qualitativen Anforderungen betrifft die Vergleichbar-
keit.” Sie hat das Ziel, Jahresabschliisse interperiodisch und zwischen Unternehmen
vergleichbar zu machen. Dies bedingt die stetige Anwendung von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden. Abweichungen davon sind lediglich unter den restriktiven Vor-
aussetzungen des IAS 8.14 zuléssig.

Nachfolgend werden die qualitativen Merkmale um drei Nebenbedingungen ergénzt.
Die erste Nebenbedingung (Zeitnéhe) fordert eine zeitnahe Berichterstattung, welche
im Konflikt mit der Zuverldssigkeit von Informationen steht. Schliesslich fordert eine
zeitnahe Berichterstattung u.a. die vorzeitige Darstellung von Geschiftsvorfillen, de-
ren Aspekte noch nicht vollstindig erfasst werden konnen.”® Eine weitere Nebenbe-
dingung betrifft die Abwigung von Kosten und Nutzen der Berichterstellung. Das
IASB formuliert im Framework, dass der Nutzen der Berichterstellung die Kosten
iiberwiegen sollte. Diese Formulierung ist jedoch nicht nachpriifbar, da im Gegensatz
zu den direkten Kosten der Nutzen der Berichterstattung kaum zu quantifizieren ist.”’
Die letzte Nebendingung fordert eine Ausgewogenheit zwischen den einzelnen quali-
tativen Anforderungen. Da das IASB keine Gewichtung vorgibt, verbleibt diese Auf-

gabe beim Bilanzersteller.”® Insbesondere im Bezug auf das Spannungsverhltnis zwi-

Vgl. Wawrzinek (2009), § 2 Tz. 35-36. Das Conceptual Framework spricht das Sekundirprinzip der Vor-
sicht kiinftig nicht mehr an. Siehe hierzu Conceptual Framework BC 3.25.

* Vgl F.38.

5 Innerhalb des Conceptual Framework QC 20-25 stellt die Vergleichbarkeit kiinftig einen Sekundirgrund-

satz dar. Siche hierzu Pellens et al. (2011), S. 128.
3 Vgl. F. 43. Das Conceptual Framework QC 29 ordnet die Zeitnéhe kiinftig als Sekundargrundsatz ein.
7 Vgl. F. 44. Das Conceptual Framework QC 39 spricht kiinftig von der sog. ,,Cost Constraint*.

¥ Vgl. F. 45 bzw. Conceptual Framework QC 34. Letzteres behandelt die Abwigung jedoch allgemein und

nicht explizit als Nebenbedingung.
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schen den Grundsétzen Verldsslichkeit und Relevanz gleicht diese Aufgabe einer nicht
zu unterschitzenden Herausforderung.

Letztendlich fithrt die Beachtung der qualitativen Merkmale und der einschldgigen
IFRS Standards zu einem den tatsdchlichen Verhiltnissen entsprechenden Bild der
Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens. Das Framework spricht in
diesem Zusammenhang vom ,,True and Fair View*.* Jedoch wird gemiss [1AS 1.19
auch anerkannt, dass Sonderfille existieren, in denen sich der Bilanzierende iiber Ein-
zelregelungen hinwegsetzen muss, um eine Fair Presentation zu gewdhrleisten. IAS
1.24 setzt fiir dieses Vorgehen die Voraussetzung, dass die Darstellung eines Sachver-
halts derart durch den Standard verzerrt wird, dass der Bilanzadressat zu falschen Ent-

scheidungen kommen kann.

2.2.2. Vorgehen bei Regelungsliicken

Die Handhabung des IASB von Regelungsliicken ist vor dem Hintergrund, dass inner-
halb der IFRS keine Regelung zum TAB existiert, von besonderer Bedeutung.®® Nach-
folgend wird daher kurz auf die relevanten Punkte eingegangen.

Grundsitzlich obliegt es dem Management gemass IAS 8.10 bei fehlenden Standards
oder Interpretationen fiir einen Geschéftsvorfall, welche Bilanzierungs- und Bewer-
tungsmethode sowohl zu entwickeln als auch anzuwenden sind. Eingeschrankt wird
dieses freie Postulat durch die Bedingungen, dass das Management bei der Methoden-
entwicklung die qualitativen Anforderungen des Rahmenkonzepts gewdhrleisten
muss.®!

Im Weiteren wird eine Hierarchie von Quellen dargestellt, auf die das Management bei
der Auslegung von Regelungsliicken zuriickgreifen kann. Oberste Prioritdt haben er-
wartungsgemdss die Standards und Interpretationen, die analog auf den vorliegenden
Sachverhalt angewendet werden konnen.** Sollte die Fallanalogie nicht greifen, ist auf
zweiter Stufe auf Systemanalogien zuriickzugreifen. Diese beziehen sich auf die im
Rahmenkonzept befindlichen Definitionen, Erfassungskriterien und Bewertungskon-

zepte.” Auf dritter Stufe werden jiingere Verlautbarungen anderer Standardsetter ge-

Vgl. F. 46. Kiinftig wird der Begriff ,,True and Fair View* nicht mehr direkt verwendet sondern gem. Con-
ceptual Framework BC 3.44 als Synonym fiir relevante und glaubwiirdige Informationen eingeordnet.

% Die generelle Feststellung des TAB als Regelungsliicke wird in Kapitel 3.1.5 behandelt.
o1 Vgl. IAS 8.10 (a) u. (b) und die Ausfiihrungen in 2.2.1.

2 vgl. IAS 8.11 (a).

% Vgl IAS 8.11 (b).
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nannt, sofern diese ein dem IFRS dhnliches Rahmenkonzept verwenden. Ebenfalls darf
auf anerkannte Branchenpraktiken zuriickgegriffen werden, sofern diese nicht mit den
Analogien aus Stufe 2 kollidieren.* Im weiteren Sinne kann auch das Vorwort zu den
IFRS als Auslegungshilfe in Anspruch genommen werden, da jeder kiinftig beschlos-
sene Standard in Zusammenhang mit diesem Vorwort gelesen werden soll. Seine hie-
rarchische Einordnung und Bedeutung wird seitens der IFRS nicht konkretisiert.®®

Da zum TAB innerhalb der IFRS weder auf der ersten noch auf der zweiten Stufe
Handlungsempfehlungen existieren, verbleiben lediglich die Vorschldge der dritten
Stufe. In diesem Zusammenhang konnen z.B. nationale Wirtschaftspriiferinstitutionen
bzw. Bewertungskomitees genannt werden. Deren Stellungnahme wird kurz in Kapitel
2.3.2 umrissen und ausfiihrlich mit Hilfe der noch zu erarbeitenden Ergebnisse in Ka-

pitel 7.1 dargestellt und gewiirdigt.

2.3. Die Grundproblematik des TAB

Die Grundproblematik des TAB ist grds. auf die Integration von Steuervorteilen bei
der kapitalwertorientierten Bewertung immat. Vw. innerhalb der Akquisitionsmethode
gem. IFRS 3 revised 2008 (IFRS 3) zuriickzufiihren. Nachfolgend werden daher die
Funktionsweise des TAB innerhalb dieser Bewertungsverfahren und die Diskrepanz
zwischen der Steuer und der Rechnungslegung dargestellt, die aus den immat. Vw.
resultierenden Abschreibungsvorteile tatsdchlich beanspruchen zu konnen. Um die
praktische Relevanz der Thematik zu verdeutlichen, wird der aktuelle Status Quo zum
TAB untersucht.

Klar von der Problematik der steuerlichen Abschreibungsvorteile immat. Vw. im Ak-
quisitionserwerb ist der Einzelerwerb zu differenzieren, welcher ausserhalb einer Ak-
quisition stattfindet. Da hier ein realer Erwerbsvorgang immat. Vw. vorliegt, resultie-
ren sowohl im Kontext der Steuern als auch nach IFRS Abschreibungen.®® Der Ansatz
des TAB ist bei Einzelerwerb ausserhalb einer Akquisition iiberwiegend in beiden

Kontexten unproblematisch und wird nicht weiter untersucht.

#  Vgl. IAS 8.12. In Frage kommen z.B. die Verlautbarungen des IDW.
% vagl. Pellens et al. (2011), S. 103.
% Sjehe hierzu Kapitel 5.1.
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2.3.1. Der TAB im Kontext kapitalwertorientierter Bewertungsverfahren

Kapitalwertorientierte Bewertungsverfahren erlangen bei der Bewertung immat. Vw.
im Rahmen von Unternehmenserwerben immer grossere Bedeutung.®” Diese Verfah-
ren approximieren den kiinftigen Zahlungsstrom eines immat. Vw. in Form von Cash
Flow (CF) nach Steuern und diskontieren diese mit einem risikoadjustierten Kapital-
kostensatz (k) zum Barwert der jeweiligen Periode (BW CF,). Aus der Summe der dis-
kontierten Barwerte ergibt sich dann der beizulegende Zeitwert des immat. Vw. ohne
TAB (FV°™P),

Dabei entstehen steuerliche Effekte in zwei Phasen. Der immat. Vw. verursacht dem-
nach beim Erwerber durch seinen Mehrwertbeitrag einerseits Steuerbelastungen (Pha-
se 1), andererseits Steuerentlastung aufgrund seines zukiinftigen Abschreibungspoten-
zials (Phase 2).%® Der Steuereffekt aus Phase 1 wird bereits bei der Bestimmung des
beizulegenden Zeitwerts des immat. Vw. ohne TAB (FV°™P) beriicksichtigt, indem
die einzelnen Cash Flow um Steuern vermindert werden. Die Bewertung der Steuer-
entlastung in Phase 2 erfolgt ebenfalls barwertig und liefert den TAB. Die Berechnung
der Abschreibungen erfolgt im linearen Fall durch Division des beizulegenden Zeit-
werts, welcher den TAB bereits beinhaltet (FV™ P
folgt ein Zirkularititsproblem, da der FV™™*?

Problematik kann iterativ gelost werden.® Die Steuervorteile aus den Abschreibungen

), mit der Nutzungsdauer (n). Somit

selbst das Bewertungsergebnis ist. Diese

funktionieren simultan zum Tax Shield aus der Unternehmensbewertung und vermin-
dern die Steuerschuld in Abhingigkeit von der Hohe des Steuersatzes (s).”’ In Abbil-
dung 1 werden die Abschreibungen mit dem Steuersatz und anschliessend mit (1+k)™
multipliziert, um den Barwert der steuerlichen Abschreibungsvorteile (SE) zu bestim-
men. Nach Aufsummierung der barwertigen Steuervorteile folgt der Wert des TAB,
welcher anschliessend zum beizulegenden Zeitwert ohne TAB (FV°™P) addiert wird.

Im Ergebnis entsteht der gesuchte beizulegende Zeitwert inklusive TAB (FV™4P)

7 Vgl. Giinther/Ott (2008), S. 926; Beine/Lopatta (2008), S. 470.
% Siehe hierzu Abbildung 1.
% Eine ausfiihrliche Darstellung findet sich in Kapitel 6.1.1.

0 vgl. Mard et al. (2002), S. 46.
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| Periode || t=1 || =2 || T=n |
| CF, || CF, I | | Steuerbelastung, da
Besteuerung des Mehrwertes
| *(1-s) || *(1-s) H | | *(1-s) desimmat. Vw.
Phase | | *(1+k)! || *(1+k) 2 || || (1K) T |
| =BW(CF,) || =BW(CF,) || || —BW(CFT) |

T BW (CF)

[rveron |[rvemon [ |[Fvemom |
| #s*(1+k) ! *s*(1+k)2 H #s*(1+k) T ‘ Steuerentlastung durch

|  Abschreibung des immat.
| =BW(SE,) H ~BW(SE,) H || =BW(SEy) ‘ Vw. (TAB)

Phase 2

TBW (SE) [ | ‘ ‘

TAB+FV 0TAB—Fy mTAB

Abbildung 1: Steuereffekte bei kapitalwertorientierten Bewertungsverfahren
Quelle: Eigene Darstellung
Der Wert des TAB variiert dabei durch das Zusammenspiel der Variablen Steuersatz,
Nutzungsdauer, Kapitalkostensatz, der Ausgangsgrosse FVO™P und der Art der Ab-
schreibungsmethode. Die Auswirkungen der einzelnen Variablen und die Berechnung
des TAB werden in Kapitel 6 ausfiihrlich untersucht. Dabei wird im Rahmen des Ge-
samtbewertungskontexts auch auf den Steuerbelastungseffekt eingegangen. Fiir die
Ausfiithrungen dieses Kapitels ist es zundchst zielfiihrend, den TAB als werterh6hende

Komponente bei der kapitalwertorientierten Bewertung immat. Vw. einzuordnen.”"

2.3.2. TAB im Kontext von Rechnungslegung und Steuer

Ausgangspunkt der Diskussion zum TAB ist die Diskrepanz der Behandlung von im-
mat. Vw. bei Akquisitionen im Kontext der Steuer und der IFRS Rechnungslegung.”
Werden immat. Vw. infolge einer Akquisition iibernommen, scheint zunichst dem
Argument, dass diese in Zukunft Abschreibungen entfalten und somit Steuerentlastun-
gen folgen, nichts entgegen zu stehen. Dies gilt insbesondere im Rahmen der Rech-
nungslegung. Unabhingig davon mit welcher Transaktionsform die Akquisition struk-

turiert ist, folgt stets die fiktive Annahme des Einzelerwerbs und somit des Asset Deal.

"' Der prozentuale Aufschlag wird als Step-up-Faktor subsumiert.

2 Die steuerliche Betrachtung bezieht sich auf die deutsche Gesetzgebung.



2 Springer
http://www.springer.com/978-3-658-01065-2

Akquisitionsmethode und Bewertung immaterieller
Vermogenswerte

Eine interdisziplindre und gesamtheitliche Betrachtung
des Tax Amortization Benefit

|askolski, T.

2013, X000, 292 S, 38 Abb., Softcover

ISBM: 978-3-658-01065-2



	2. Grundlagen der Rechnungslegung und der Hintergrund zum TAB
	2.1. Funktionen der kapitalmarktorientierten Rechnungslegung
	2.2. Normative Grundlagen der IFRS
	2.2.1. Anforderungen der IFRS an entscheidungsrelevante Information
	2.2.2. Vorgehen bei Regelungslücken

	2.3. Die Grundproblematik des TAB
	2.3.1. Der TAB im Kontext kapitalwertorientierter Bewertungsverfahren
	2.3.2. TAB im Kontext von Rechnungslegung und Steuer





